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Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Claudia Maicher (Fraktion BÜNDNIS-
GRÜNE) 
Drs.-Nr.: 8/6656  
Thema: Abgelehnte Förderung von Projekten des Erich-Zeigner-Haus e.V.  

Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:  
 
„Am 17. Februar 2026 wurde das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig nach einer 
umfassenden Sanierung wiedereröffnet. Der Freistaat Sachsen hat 1,6 Mil-
lionen Euro für die Sanierung des Hauses finanziert und damit die Bedeu-
tung der Demokratiearbeit des Erich-Zeigner- Haus e.V. gewürdigt und ge-
sichert. Nun wurde eine Förderung des über 16 Jahre erfolgreich durch-
geführten „Stolperstein-Projektes“ im Jahr 2026 aus dem Landespro-
gramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ abgelehnt. 
Dadurch fallen 8 Stolpersteinprojekte mit Jugendlichen ab der 8. Klasse in 
8 Kommunen und 4 Landkreisen aus. Zudem kann der Verein drei Perso-
nalstellen nicht weiter finanzieren und ihm fehlen wichtige Mittel zur antei-
ligen Finanzierung von Miet- und Betriebskosten in seinem frisch sanier-
ten Haus. Die dringend notwendige Arbeit zum Abbau von Extremismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus wird damit nicht 
nur von den gleichzeitigen Kürzungen im Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ sondern auch von der Staatsregierung massiv eingeschränkt.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Anhand welcher Kriterien des Sächsischen Sozialministeriums 
fällt die Sächsische Aufbaubank ihre Förderentscheidungen im Programm 
„Weltoffenes Sachsen“? 
 
Die Bewertung der beantragten Maßnahmen erfolgt nach festgeschriebenen 
Kriterien, welche auf der Homepage der SAB veröffentlicht sind (siehe Anlage). 
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Frage 2: Warum erhielt der Erich-Zeigner-Haus e.V. den ablehnenden Bescheid der 
Sächsischen Aufbaubank ohne inhaltliche Begründung und wie stellt die Staatsre-
gierung anderweitig die inhaltliche Transparenz über die Anwendung der Kriterien 
und die gefällten Förderentscheidungen sicher? 
 
Das für den Antragsstichtag beantragte Zuwendungsvolumen in der Förderrichtlinie Welt-
offenes Sachsen für Demokratie und Toleranz übersteigt das verfügbare Bewilligungs-
budget. Im Ergebnis konnten 27 der insgesamt 80 zum Stichtag 30. September 2025 ein-
gereichten Neuanträge zur Förderung ausgewählt werden. Die Auswahl der berücksichti-
gungsfähigen Förderanträge zum Antragsstichtag erfolgte durch eine Bewertung auf 
Grundlage von sachorientierten Kriterien. Diese Kriterien sind auf unserer Homepage 
www.sab.sachsen.de (letzter Zugriff: 4. Mai 2026) veröffentlicht. 
 
Die SAB hat den Antrag geprüft und im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel und 
ihres pflichtgemäßen Ermessens eine Förderentscheidung getroffen. Da die Förderrichtli-
nie Weltoffenes Sachsen beständig überzeichnet ist, muss eine vergleichende Antrags-
prüfung vorgenommen werden. Der Antrag des Erich-Zeigner-Haus e.V. wurde grundsätz-
lich positiv bewertet. Der Antrag erzielte jedoch nicht den erforderlichen Rangplatz, um 
eine positive Förderentscheidung zu erhalten. Der ablehnende Bescheid beruht demzu-
folge auf nicht ausreichenden Haushaltsmitteln. 
 
Der Antragstellende hat nach einer Ablehnung stets die Möglichkeit sich an die SAB zu 
wenden. In einem Gespräch werden Ablehnungsgründe genauer erläutert und Verbesse-
rungspotential im Antrag aufgezeigt. 
 
Frage 3: Welche Konsequenzen für die Zielerreichung des Landesprogrammes fol-
gen nach Kenntnis der Staatsregierung mit der Einstellung der Förderung von lang-
jährig bewährten Projekten wie dem Stolperstein-Projekt im ländlichen Raum sowie 
in den Großstädten? 
 
Die Zielerreichung des Landesprogramms ist nicht durch die Ablehnung einer einzelnen 
Maßnahme gefährdet. Alle zur Bewilligung vorgesehenen Projekte tragen zur Zielerrei-
chung bei. Bei der Förderrichtlinie handelt es sich um eine Projektförderung. Alle einge-
reichten Projekte, unabhängig davon, ob sie bereits gefördert wurden oder nicht, werden 
nach einheitlichen Kriterien bewertet. Dieses Vorgehen folgt dem Gleichbehandlungs-
grundsatz. Jeder Antrag hat die gleichen Chancen im Verfahren. 
 
Frage 4: Aus welchen anderen aus Landesmitteln finanzierten Programmen und För-
derangeboten könnte die historisch-politische Bildungsarbeit im Rahmen des Stol-
perstein-Projektes im Jahr 2026 finanziert werden? 
 
Es kann auf die Förderrichtlinie Gesellschaftlicher Zusammenhalt verwiesen werden. Hier 
wäre eine Antragstellung im Bereich Teil D Erinnerungskultur denkbar. Die Entscheidung 
obliegt hier der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Bewilligungsstelle. Unter Fördersäule 
D der Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen können zudem kleinere Projekte bis zu 10.000 
Euro fortlaufend beantragt werden.  
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Eine Antragstellung ist auch beim Förderprogramm Erinnerungskultur der Sächsischen 
Staatskanzlei möglich. Der Stichtag liegt allerdings für das laufende Jahr bereits in der 
Vergangenheit. Der Stichtag für das Jahr 2027 wird nach Bereitstellung der Mittel durch 
den Haushaltgesetzgeber und das Sächsische Staatsministerium der Finanzen auf der 
Webseite www.erinnerungskultur.sachsen.de (letzter Zugriff: 7. Mai 2026) mitgeteilt. 
 
Seitens der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (KdFS) besteht im Kleinprojektefonds 
noch die Möglichkeit zur Antragsstellung in 2026. Im Rahmen dieses Förderprogramms 
können kleinere Kulturprojekte (in aller Regel bis zu 5.000,00 Euro) eine Förderung erhal-
ten. Informationen hierzu sind auf der Homepage der KdFS zu finden. Es wird angeraten, 
dass sich Projektträger durch die Verantwortlichen der Kulturstiftung vorab beraten las-
sen. Die KdFS entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Realisierung einer Förderung. 
  
Bei der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalt-
herrschaft besteht ebenso die Möglichkeit, auch unterjährig, Förderanträge zu stellen, 
wenn die beantragte Summe bei weniger als 10.000 Euro liegt. Auch hier wird angeraten, 
dass sich Projektträger vor einer Antragstellung beraten lassen. Die Förderrichtlinie der 
Stiftung, welche in eigener Zuständigkeit über die Gewährung von Fördermitteln entschei-
det sowie entsprechende Informationen sind auf deren Internetseite veröffentlicht. 
 
Zudem dürfen Schulen eigenverantwortlich und bedarfsorientiert über das Schulbudget 
„unterrichtsintegrierte und unterrichtsergänzende Angebote“ finanzieren, so auch „Maß-
nahmen für Schülerinnen und Schüler zur Ergänzung des schulischen Angebotes“ (aus: 
VwV Schulbudget, IV. Verwendungsbestimmungen), wozu auch Stolperstein-Projekte ge-
hören können. 
 
Frage 5: Steht das Sächsische Sozialministerium zur landesweiten Entwicklung der 
Förderung von Maßnahmen an der Schnittstelle von Demokratiearbeit und Erinne-
rungskultur im Austausch mit weiteren Ressorts der Staatsregierung, wenn ja, mit 
welchen Ressorts und welche Schlüsse für die Gesamtausrichtung der Förderung 
durch den Freistaat werden daraus gezogen? 
 
Es findet ein ressortübergreifender Austausch zwischen SK, SMS, SMI, SMK, SMJus, 
SMWA und SMWK statt. 
 
Von einer weitergehenden Beantwortung wird abgesehen. 
 
Gemäß Artikel 51 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen kann die Staatsre-
gierung die Beantwortung von Fragen ablehnen, wenn diese den „Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung“ berühren. 
 
Die Frage berührt den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, da sie auf laufende 
ressortinterne und ressortübergreifende Abstimmungs- und Willensbildungsprozesse in-
nerhalb der Staatsregierung zu möglichen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und 
Schlussfolgerungen für die zukünftige Ausrichtung der Förderung abzielt. Diese Prozesse 
sind noch nicht abgeschlossen. 
 
Auch eine Abwägung zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten Informationsinte-
resse des Abgeordneten und dem ebenfalls verfassungsrechtlich garantierten Kernbe-
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reichsschutz führt vorliegend zu keinem anderen Ergebnis. Die Offenlegung laufender Ab-
stimmungs- und Entscheidungsprozesse würde die freie und unbeeinflusste Willensbil-
dung innerhalb der Staatsregierung beeinträchtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Köpping 

Anlage 
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